
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 26. Januar 1994

230. Privater Gestaltungsplan Nr. 5, Buechmes/lfang, Brütten

Am  9. November 1993 stimmte die Gemeindeversammlung Brütten dem

privaten Gestaltungsplan Buechmes/Ifang zu. Gegen diesen Beschluss

wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 20. Dezember

1993 ersucht der Gemeinderat Brütten um die Genehmigung der Vor-

lage.

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet lag bisher in der Landwirt-

schaftszone. Mit dem Gestaltungsplan wird für die von alters her ansäs-

sigen Gewerbebetriebe eine adäquate baurechtliche Ordnung geschaf—

fen, die eine massvolle Erneuerung und Erweiterung der bestehenden

Bauten ermöglicht. Die Vorlage ist angemessen, recht- und zweckmas-

sig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der

I. Der private Gestaltungsplan Nr.  5, Buechmes/Ifang, Brütten, be-

stehend aus dem Plan  1  2500 und den zugehörigen Bauvorschriften, dem

die Gemeindeversammlung Brütten am 9. November 1993 zugestimmt

hat, wird genehmigt.

ll. Mitteilung an den Gemeinderat Brütten, 8311 Brütten (für sich

und zuhanden der Grundeigentümer, unter Beilage zweier mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Gestaltungspläne), die Kanzlei der Bau-

rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Regierungsrat:

Zürich, den 26. Januar 1994

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi 
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